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Verfügung über die Umsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 zur Festlegung 
bestimmter hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiter-
verwendung (DVO-hvD-Umsetzung) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Durchführungsverordnung (EU) 2023/138 vom 21. Dezember 2022 zur Festlegung bestimmter 
hochwertiger Datensätze und der Modalitäten ihrer Veröffentlichung und Weiterverwendung (ABl. 
EU L 19/43, DVO hvD) gilt ab dem 9. Juni 2024 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union un-
mittelbar. 
 
Die von der DVO hvD betroffenen Geobasisdaten des amtlichen Vermessungs- und Geoinformati-
onswesens der Freien Hansestadt Bremen sind elektronisch und nach den anerkannten Regeln der 
Technik in offenen, maschinenlesbaren, zugänglichen, auffindbaren und interoperablen Formaten 
zusammen mit den zugehörigen Metadaten in ihrer jeweils aktuellsten Version im Internet unentgelt-
lich durch das Landesamt Geoinformation Bremen bereitzustellen. Konkret betroffen sind folgende 
amtliche Geobasisdaten der Freien Hansestadt Bremen (Land): 

 Standarddatensatz des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS®),  
ohne Eigentumsangaben, 

 Amtliche Basiskarte 1 : 5 000 (ABK 5), 

 Digitale Topographische Karten (DTK), sofern vorhanden 
mit DTK 1 : 25 000 / DTK 1 : 50 000 / DTK 1 : 100 000, 

 Digitale Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM), 

 Digitale Geländemodelle (DGM1 und DGM5), 

 Digitale Oberflächenmodelle (DOM1, DOM5), 

 Digitale Orthophotos Bodenauflösung 10 cm und 20 cm (DOP10, DOP20), 

 3D-Gebäudemodelle mit Level of Detail 1 (LoD1) und Level of Detail 2 (LoD2), 

 Adressdaten (Hauskoordinaten ohne Postleitzahlen) und 
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 Hausumringe. 
 
Die Geobasisdaten des amtlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens sind nach den Pro-
dukt- und Qualitätsstandards der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder 
der Bundesrepublik Deutschland (AdV) bereitzustellen. 
 
Es ist deutlich kenntlich zu machen, dass ab dem 9. Juni 2024 die neu gefassten Allgemeinen Ge-
schäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB) gelten (Anlage). Für unter Open-Data-Bedingungen be-
reitgestellte digitale Geobasisdaten und frei zugängliche Geodatendienste gilt an Stelle der AGNB 
die Lizenz Creative Commons BY 4.0. 
 
Für die Bereitstellung von Geobasisdaten, die nicht unter Open-Data-Bedingungen erfolgt, sowie 
weitere Amtshandlungen, wie beispielsweise die Datenaufbereitung oder Konvertierung in spezielle 
Datenformate auf Antrag oder von Amts wegen, sind weiterhin Gebühren nach der geltenden Kos-
tenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und die Gutachterausschüsse für Grundstücks-
werte nach dem Baugesetzbuch zu erheben. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Weke 
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Allgemeine Bedingungen  
für die Bereitstellung und Nutzung von Geodaten 

des Landesamt Geoinformationen Bremen 

(Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen – AGNB) 
 

1. Geltungsbereich  

Lieferungen und Leistungen des Landesamtes Geoinformationen Bre-
men (nachfolgend: Lizenzgeber) sowie die Nutzung von Geodaten des 
Lizenzgebers in jeder Form (z. B. digital, analog, online, offline, in Diens-
ten, in Produkten) erfolgen auf Grundlage der nachfolgenden Bedingun-
gen in ihrer zum Zeitpunkt der Lieferung, Leistung bzw. Nutzung gültigen 
Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, soweit sie 
schriftlich zwischen dem Lizenzgeber und dem Nutzer (nachfolgend: Li-
zenznehmer oder Besteller) vereinbart worden sind oder der Lizenzgeber 
die Geodaten im Internet mit dem Hinweis auf abweichende Regelungen 
zur Nutzung bereitstellt. Für unter Open-Data-Bedingungen bereitge-
stellte digitale Geodaten und frei zugängliche Geodatendienste des [Li-
zenzgebers], ausgenommen personenbezogene Daten, gelten an Stelle 
der AGNB besondere Nutzungsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Lizenznehmers oder Bestellers werden durch den Lizenz-
geber nicht anerkannt. 

2. Rechtliche Hinweise 

2.1. Der Lizenzgeber besitzt alle Rechte an den von ihm bereitgestellten Geo-
daten. Insbesondere besitzt er die Urheberrechte an den kartographi-
schen Werken, die Rechte an den Luftbildern und die Rechte als Daten-
bankhersteller nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG). Außerdem unter-
liegen die Geodaten den Bestimmungen des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katas-
tergesetz, VermKatG) vom 16. Oktober 1990 (BremGBl. S. 313), zuletzt 
geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 20. Oktober 2020 
(Brem.GBl. S. 1172). Jede Nutzung der Geodaten die über die nachste-
henden Bedingungen hinausgeht, ist nur mit schriftlicher Einwilligung des 
Lizenzgebers zulässig. Zuwiderhandlungen sind nach § 24 VermKatG 
mit Bußgeld sowie nach §§ 106 ff. UrhG mit Strafe bedroht.  

2.2. Der Lizenzgeber besitzt die Rechte zur Bereitstellung weiterer Geodaten, 
die durch ihn im Auftrag Dritter bereitgestellt werden. Der Lizenzgeber 
stellt den Lizenznehmer von etwaigen Schadensersatzansprüchen Drit-
ter betreffend die Rechte an den bereitgestellten Geodaten frei. 

2.3. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten des Liegenschaftskata-
sters gelten die Bestimmungen § 10 VermKatG, des Bremischen Aus-
führungsgesetzes zur EU-Datenschutzgrundverordnung (Brem- 
DSGVOAG) sowie der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

3. Vertragsschluss 

Ein Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber kommt 
nur durch Abschluss einer schriftlichen Lizenzvereinbarung, durch 
schriftliche oder elektronische Auftragsbestätigung durch den Lizenzge-
ber oder durch Erfüllung eines Auftrags durch den Lizenzgeber zustande. 

4. Besonderheiten für Verbraucher  

4.1. Ist der Lizenznehmer ein Verbraucher, steht ihm nach § 312g BGB ein 
Widerrufsrecht zu. Hierfür gelten die Bestimmungen der nachstehenden 
Widerrufsbelehrung. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können.  

4.2. Informationen über Verbraucherschlichtungsstellen zur Beilegung von 
Streitigkeiten erhalten Sie unter http://ec.europa.eu/odr/. Unsere E-Mail-
adresse ist: geodatenservice@geo.bremen.de. 

4.3. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Bereitschaft zur Teilnahme an ei-
nem Schlichtungsverfahren besteht. Die zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle ist: Verbraucherschlichtungsstelle für Architekten- und Inge-
nieurleistungen, Friedrichsplatz 6, 68165 Mannheim, https://www.ghv-
guetestelle.de. 

5. Versand und Datenübermittlung 

5.1. Der Versand analoger Produkte erfolgt auf Kosten und Gefahr des Be-
stellers. Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Un-
tergangs und der zufälligen Verschlechterung mit der Übergabe der ver-
kauften analogen Produkte auf den Besteller über. 

5.2. Das Eigentum an den Produkten verbleibt bis zur vollständigen Bezah-
lung beim Lizenzgeber.  

5.3. Der Besteller ist verpflichtet, Sendungen unmittelbar nach Erhalt auf 
Vollständigkeit zu prüfen. Unrichtige oder unvollständige Sendungen 
oder sonstige offensichtliche Mängel sind innerhalb von zwei Wochen-
nach Erhalt zu reklamieren. Die Geodaten sind innerhalb von drei Mo-
naten nach Erhalt zu prüfen. Versteckte Mängel sind umgehend nach 
ihrer Feststellung innerhalb eines Jahres nach Empfang der Lieferung 
zu reklamieren. Beanstandungen werden nur innerhalb dieser Fristen 
berücksichtigt. 

5.4. Ist der Besteller Verbraucher, hat er etwaige Mängel innerhalb von zwei 
Jahren nach Erhalt der Lieferung zu reklamieren. Im Falle einer recht-
zeitigen und begründeten Mängelanzeige stehen ihm die gesetzlichen 
Rechte zu. Schadensersatz kann er – unbeschadet Nr. 8.2 – jedoch 
nur verlangen, wenn er den Mangel innerhalb eines Jahres nach Erhalt 
der Lieferung angezeigt hat.  

6. Nutzung 

6.1. Der Lizenznehmer erhält das nicht ausschließliche und mit Ausnahme 
der Nr. 6.6 nicht übertragbare Recht, die durch den Lizenzgeber be-
reitgestellten Geodaten  

 im internen Bereich des Lizenznehmers zu nutzen. Dazu zählen 
auch die Einstellung der Daten in ein lokales Netzwerk des Lizenz-
nehmers und die Vervielfältigung zur internen Nutzung. Mittels 
Darstellungsdiensten angezeigte Daten dürfen nicht dauerhaft ge-
speichert werden, 

 mit Bearbeitung (Veredelung) in eigene Folgeprodukte oder Fol-
gedienste zu integrieren, zusammen mit diesen an Endnutzer ab-
zugeben und diesen ein internes Nutzungsrecht an den Folgepro-
dukten oder Folgediensten einzuräumen, 

 auf Ausstellungen und dergleichen, an denen er als Aussteller o-
der Veranstalter teilnimmt, zu präsentieren und 

 zu Unterrichtszwecken im Klassenverband oder in Kursen zu nut-
zen. 

6.2. Der Lizenznehmer hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass Dritte keinen Zugriff auf die Geodaten nehmen können und dass 
Beschäftigte des Lizenznehmers diese weder zu ihrem persönlichen 
Zweck nutzen noch Dritten zugänglich machen können. Der Lizenz-
nehmer hat dem Lizenzgeber auf Verlangen Auskunft über die getroffe-
nen Maßnahmen zu geben. 

6.3. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei externen Nutzungen jeglicher Art 
einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt 
auszugestalten ist: 

© GeoBasis-DE / Landesamt GeoInformation Bremen <Jahr> 

6.4. Der Lizenznehmer schafft die vertraglichen oder technischen Vorkeh-
rungen, dass die in die Folgeprodukte und Folgedienste des Lizenz-
nehmers integrierten Geodaten durch Dritte nicht separiert, extrahiert 
und eigenständig genutzt werden. Der Lizenznehmer ist nicht berech-
tigt, die bereitgestellten Geodaten direkt in originärer Form als Rohda-
ten als eigenständiges Produkt weiterzugeben. 

6.5. Die Weitergabe von Geodaten an einen Auftragnehmer des Lizenzneh-
mers ist zulässig, soweit und solange dies zur Nutzung nach Nr. 6.1 
oder einer anderweitigen Vereinbarung erforderlich ist. 

6.6. Im Fall der Weitergabe von Geodaten an einen Auftragnehmer hat der 
Lizenznehmer diesen schriftlich zu verpflichten, die übernommenen 
Geodaten ausschließlich für die Bearbeitung des Auftrags zu verwen-
den, sie in keinem Fall unbefugt Dritten zugänglich zu machen sowie 
nach Erfüllung des Auftrags alle bei ihm verbliebenen Geodaten, auch 
Zwischenprodukte, Arbeitskopien und dergleichen zu löschen. 

6.7. Der Lizenznehmer stellt den Lizenzgeber von etwaigen Ansprüchen 
Dritter im gesetzlich zulässigen Umfang frei. 
 

7. Gebühren 

7.1. Die Bereitstellung und Nutzung der Geodaten sind geldleistungspflich-
tig, soweit nicht anders geregelt. Die Höhe der Gebühren bemisst sich 
nach der Kostenverordnung für das amtliche Vermessungswesen und 

http://ec.europa.eu/odr/
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die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte nach dem Baugesetz-
buch (VermWertKostV) in der jeweils zum Zeitpunkt der Abgabe der Geo-
daten oder Nutzung der Geodaten geltenden Fassung. Der Lizenzgeber 
teilt dem Lizenznehmer Änderungen der einschlägigen Vorschrift mit. Bei 
einer Erhöhung der Entgelte/Gebühren um mehr als 2 % steht dem Li-
zenznehmer bis drei Monate nach ihrem Inkrafttreten ein besonderes 
Kündigungsrecht zu. 

7.2. Der Betrag wird mit Zugang der Rechnung fällig. Soweit in der Rechnung 
keine andere Frist festgelegt ist, ist diese innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang ohne Abzug zu begleichen. 

8. Gewährleistung, Haftung  

8.1. Der Lizenzgeber stellt die Geodaten mit der zur Erfüllung seiner öffentli-
chen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt bereit. Es gelten die bekanntge-
gebenen Spezifikationen zur Verfügbarkeit und Qualität der betreffenden 
Geodaten. Der Lizenzgeber übernimmt jedoch keine Gewähr für die Ak-
tualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Geodaten sowie die dauer-
hafte Verfügbarkeit der Dienste und der Daten. Der Lizenzgeber macht 
geplante Änderungen betreffend die Bereitstellung der Geodaten mög-
lichst frühzeitig vor deren Umsetzung in geeigneter Weise bekannt, so-
weit davon auszugehen ist, dass die Änderungen aus Sicht des Lizenz-
nehmers nicht nur unerheblich sind.  

8.2. Für Schäden, die durch die Nutzung und Weiterverwendung der Geoda-
ten entstehen, haftet der Lizenzgeber nur bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner 
Erfüllungsgehilfen. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung ei-
ner wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf) haftet der Lizenzgeber auch bei einfacher Fahrlässigkeit; 
im letzten Fall ist die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. Für den Verlust von 
Daten haftet der Lizenzgeber insoweit nicht, als der Schaden darauf be-
ruht, dass es der Lizenznehmer oder dessen Auftragnehmer unterlassen 
hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass 
verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt 
werden können. 

8.3. Der Lizenznehmer haftet gegenüber dem Lizenzgeber bei Verstößen ge-
gen diese Nutzungsbedingungen, insbesondere bei vereinbarungswidri-
ger Nutzung oder Weitergabe von Geodaten oder Zugangskennungen 
für Dienste durch den Lizenznehmer oder seine Beschäftigten für den 
dadurch entstandenen Schaden. 

9. Verarbeitung von Kundendaten 

Die Informationen zur Verarbeitung von Kundendaten des Lizenzneh-
mers sind der Datenschutzerklärung des Lizenzgebers zu entnehmen, 
die unter Datenschutzerklärung - Landesamt Geoinformation Bremen zu 
finden ist. 

10. Schlussbestimmungen 

10.1. Die Parteien sind sich einig, dass die Ungültigkeit oder die Undurchsetz-
barkeit einzelner Regelungen die Gültigkeit dieser AGNB nicht berührt. 
Soweit sich einzelne Regelungen als ungültig oder undurchsetzbar er-
weisen, verpflichten sich die Parteien einvernehmlich zusammenzuwir-
ken, um eine nach Treu und Glauben für beide Seiten angemessene Re-
gelung zu finden. Letzteres gilt auch für die Schließung etwaiger Rege-
lungslücken. 

10.2. Wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, oder wenn 
mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, ist Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Geodaten Bremen. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist aus-
geschlossen. 

 

 

 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei Kaufverträgen 14 Tage ab dem Tag, an dem 
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren (kör-
perliche Gegenstände) in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Dienstleis-
tungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht 
auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage 
ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Landesamt GeoInformation Bre-
men, Lloydstraße 4, 28217 Bremen, Tel. 0421 361 4653, Fax 0421 361 96007, geoda-
tenservice@geo.bremen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, in-
formieren. Sie können dabei das beigefügte Musterwiderrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht für die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind 
und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Ver-
braucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Ver-
brauchers zugeschnitten sind. 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Lizenzgeber bei einem Vertrag über die Liefe-
rung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten mit 
Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Vertragsaus-
führung beginnt oder wenn Sie selbst vor Ablauf der Widerrufsfrist die Lieferung ver-
anlassen (Download). 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen im Widerrufsfall alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme zu-
sätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung wählen) unverzüglich und spä-
testens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten oder Sie den Nachweis erbracht haben, 
dass Sie die Waren zurückgesandt haben und/oder die betreffenden bereitgestellten 
Daten gelöscht haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 
(Landesamt GeoInformation Bremen, Lloydstraße 4, 28217 Bremen)) zurückzusen-
den oder zu übergeben und die betreffenden bereitgestellten Daten zu löschen. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Fristablauf absenden. Sie tragen die unmit-
telbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn er auf 
einen zur Prüfung der Vollständigkeit, Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unter-
richten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der vor-
gesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Unterschrift Lizenznehmer:      

https://www.geo.bremen.de/datenschutzerklaerung-12126

